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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwRallg;

WRG 1959 §10 Abs2;

WRG 1959 §111 Abs1;

Rechtssatz

Wird der Gemeinde die Au5age erteilt, in die von ihr betriebene Wasserversorgungsanlage einen Wasserzähler

einzubauen, hierüber regelmäßig Aufzeichnungen zu führen und diese der zuständigen Wasserrechtsbehörde über

deren Verlangen auszuhändigen, so hat der von der Wasserentnahme Betro:ene zwar keinen Anspruch auf

Bekanntgabe dieser Meßergebnisse, wohl aber im begründeten Fall auf Einsichtnahme in diese.
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